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Ausfüllhilfe für den Projektförderantrag

Guten Tag! 
Bevor Sie das Formular „Projektförderantrag“ ausfüllen, lesen Sie bitte das auf der Webseite verfügbare „Verfahrensmodell für die Mittelvergabe“, um die Umstände des Verfahrens und Gründe für die hier abgefragten Projektmerkmale kennenzulernen:
http://www.bodenseehochschule.org/service/projektantraege/
Auch die anderen dort hinterlegten Unterlagen empfehlen wir dringend Ihrer Lektüre.

Das Formular „Projektförderantrag“ erleichtert es den Gutachtern und den Ratsmitgliedern, sich ein vergleichsfähiges Urteil zu bilden und ist daher verbindlich. Bitte übermitteln Sie den Antrag (Formular und Anhänge) als unterschriebenen Ausdruck sowie als eine Datei per E-Mail an die IBH-Geschäftsstelle.

Die Datei ist nicht geschützt. Beim Ausfüllen der Zeilen im Dokument werden sich die Seitenumbrüche verändern, greifen Sie bei Bezugnahmen bitte auf die Gliederung zurück. Erläuterungen zum Formular sind grau in kursiver Schrift gesetzt. 

Die Obergrenze von 25 Seiten bezieht sich auf den Antrag und seine Anhänge. Bitte verzichten Sie auf seitenlange Viten und Veröffentlichungslisten der Projektteilnehmer und konzentrieren Sie die Angaben auf jeweils max. vier für das Projekt relevante Veröffentlichungen.. Die Obergrenze von 25 Seiten darf nur durch die Unterschriftenblätter (s. Punkt 7) und allfällige Letters Of Intent überschritten werden. 

Zur Mittelherkunft: Neben den Eigenmitteln der Hochschulen stellen die Mitgliedsländer und -kantone der Internationalen Bodenseekonferenz IBK ein „ordentliches Budget“ für den Zeitraum der 3. Leistungsvereinbarung sicher (allerdings unter Haushaltsvorbehalt). Als „ausserordentliches Budget“ wurde zudem ein Rahmenvertrag Interreg-IV abgeschlossen. 

Zu 1. Projektname

Da sich die oft langen Titel von Projektvorhaben im täglichen Umgang als unpraktisch erwiesen haben, haben wir die Obergrenze und die Bitte um den Kurztitel eingeführt. Wenn Sie keinen vorschlagen, wählen wir einen aus. 

Zu 2. Federführung, Projektpartner

2.1. Eine Person leitet das Projekt und ist unser zentraler Ansprechpartner.

2.2. Die IBH-Abrechnungsstelle überweist die Projektmittel in der Regel an ein Konto bei der federführenden Hochschule. Bitte IBAN und BIC angeben. Je nach Situation kann die IBH-Bewilligungsstelle hier ausnahmen machen.
2.3. Es müssen mindestens zwei IBH-Mitgliedshochschulen beteiligt sein, die in zwei der vier Mitgliedsstaaten der IBK liegen (A, CH, D, FL). Jede Hochschule wird durch mindestens eine Person repräsentiert.

3. Projektbeschreibung

3.1. Die inhaltliche Beschreibung sollte so verfasst sein, dass die beiden Gutachter, aber auch die Rektoren im IBH-Kooperationsrat sich ein Bild von dem Vorhaben machen können. 

3.2. Obligatorisch: Das Vorhaben sollte mindestens zur Erreichung eines Zieles der IBH dienlich sein. Falls keine Zuordnung möglich ist, begründen Sie bitte besonders sorgfältig, welches bisher unbekannte Ziel mit Ihrem Vorhaben erreicht werden kann (Genie-Klausel).

Fakultativ: Wenn Ihr Vorhaben einen Beitrag zu den Schwerpunkten leistet, dann wählen Sie bitte einen aus. Es besteht dann die Möglichkeit, es auch aus dem „ausserordentlichen“ Budget zu finanzieren. 

3.4. Die Kurzfassung Ihres Antrages (max. 1.500 Zeichen) wird in den Beschlussvorschlag kopiert, der dem IBH-Kooperationsrat zur Abstimmung vorliegt und bis auf weiteres für die Öffentlichkeitsarbeit der IBH verwendet.
4. Projektplan, Berichte

4.1. Mit dem Arbeits- und Zeitplan, der auch den Einsatz des Personals beschreiben soll, machen Sie Ihr Vorhaben für die Gutachter und den IBH-Kooperationsrat transparent und nachvollziehbar. 

Ist Ihr Projekt bewilligt worden, dienen die Angaben dem Controlling, das anhand der Berichte vorgenommen wird. Daher müssen Sie später Änderungen im Projektverlauf beschreiben und ggf. genehmigen lassen.

Wichtig: Bitte beschreiben Sie den Einsatz der beteiligten Hochschulen und ihre Anteile im Projekt quantitativ und qualitativ. Das dient auch der Erläuterung und dem Verständnis der Kostenangaben im Abschnitt 5.

4.2. „Meilensteine“ sind Zwischenziele, die dazu dienen, in einem groben Überblick den Grad des Projektverlaufs abzulesen. Es reichen Stichworte als Zitate aus dem Arbeitsplan 4.1. 

4.3. Ihr Bericht ist eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Zielsetzungen und der geleisteten Arbeit, ein Formular steht zur Verfügung und ist obligatorisch. Bitte orientieren Sie sich inhaltlich an Ihrem Plan 4.1. und für die Gliederung des Berichts an diesem Formular. Bedingungen und Umstände, welche dem Projekterfolg besonders hinderlich oder förderlich waren, sollten hier erwähnt werden. 

Der Bericht muss für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet sein. Bei aller gebotenen Präzision behalten Sie bitte auch den unbeteiligten Leser im Blick. Reichern Sie Ihren Bericht mit Bildern, Grafiken, Tabellen an und machen Sie ihn als Datei zugänglich, um ihn und seine Teile auch für die Geschäftsstelle in Absprache mit Ihnen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit einsetzbar zu machen.

4.4. Grundsätzlich liegt die Öffentlichkeitsarbeit für das einzelne Projekt – z.B. zur Rekrutierung von Studierenden – bei dem einzelnen Projekt, die Zusammenarbeit mit der IBH-Geschäftsstelle sichert jedoch den gemeinsamen Auftritt und trägt zum Berichtswesen bei. Bitte bedenken Sie dies bei der Festsetzung des Mittelbedarfs (s. Abschnitt 5).

5. Mittelbedarf

Aus dem IBH-Budget können die Hochschulen Kosten refinanzieren, die durch die Kooperation entstehen und zur Zielerreichung aufgeworfen werden müssen, nicht aber aus den Eigenmitteln oder Drittmitteln gedeckt werden können. 
Die Rechungswährung ist Euro, es gibt zwei Kostenarten. Eine Kostenart darf bis zu 20% zu Lasten der anderen überzogen werden. Überziehungen darüber hinaus müssen bei der IBH Bewilligungsstelle angezeigt und von IBH-Geschäftsstelle bewilligt werden. 
Der Nachweis der Ausgaben für die Erstattung durch die IBH erfolgt durch Originalbelege oder Kopien davon (mit Bestätigung, dass es Kopien von Originalen sind). Die Originalbelege müssen 10 Jahre aufbewahrt werden, um bei einer Prüfung des Verwendungsnachweises vorgelegt werden zu können. 

Am Jahresende nicht verwendete Mittel werden innerhalb der Projektlaufzeit in das Folgejahr übertragen (bis zum Ende einer Leistungsperiode).
Die Verwendung der Mittel und die Abrechnungsmodalitäten werden auch im schriftlichen Bewilligungsbescheid beschrieben. Bewilligte Mittel werden nach Prüfung der eingereichten Abrechnung mit Nachweis der tatsächlich getätigten Ausgaben ausbezahlt. Die projektbeteiligten Hochschulen müssen somit die Mittel bis zur Auszahlung vorfinanzieren. Die Schlussabrechnung muss binnen dreier Monate nach Projektende eingereicht sein. Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrer Haushaltsabteilung. 

5.2. Wegen des Salärgefälles innerhalb der IBH und der begrenzten Mittel können wir bei den Personalkosten nicht mit den Höchstsätzen rechnen, sondern eher mit den niedrigen. Der Kooperationsrat hat für die diversen Personalkosten Beschlüsse gefasst. 

Bitte beachten Sie die Bestimmungen im „Verfahrensmodell“ Position A. 3. Personalkosten. Ordnen Sie die anfallenden Kosten den Personalkostenarten zu und geben Sie als Einheit entsprechende „Personenmonate“ an. 

Falls der Name der zu beschäftigenden Person zum Antragszeitpunkt noch nicht bekannt ist, setzen Sie „N.N.“ in die Namensspalte ein und schätzen Sie den Mittelbedarf. 

Bei der Abrechnung werden anhand der Angaben aus der Lohnbuchhaltung die tatsächlichen Personalkosten nachgewiesen. Personalausgaben werden über die oben angeführten Sätze hinaus nicht erstattet und dürfen keine Gemeinkosten enthalten.

5.3. Bitte geben Sie die Bruttopreise an, d.h. inkl. Mehrwertsteuer. Tragen Sie in der folgenden Tabelle nur die beantragten Gesamtsummen ein, führen Sie die Details der vier Sachmittel-Kategorien bitte in einem Anhang „Sachmittel“ auf. 
Beispiele
· a) Werk und Honorarverträge
Studentische Hilfskraft mit Stundensatz á X €, also XX € pro Monat, für X Monate von Monat/Jahr bis Monat/Jahr
· b) Reisekosten müssen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem beantragten Projekt stehen und nachvollziehbar sein. BEISPIEL:
Dienstreisen im Hochschulverbund (Kreuzlingen – Bregenz):

4 Termine pro Jahr x 2 Personen (Kreuzlingen -> Bregenz, Bahnticket 35 €)

4 Termine pro Jahr x 2 Personen (Bregenz -> Kreuzlingen, Bahnticket 35 €)  = 1120 €

· c) Verbrauchsmaterial ist in der Regel Eigenleistung der beteiligten IBH-Hochschulen und nicht aus IBH-Mitteln refinanzierbar. Daher wird diese Kategorie selten beantragt. 
· d) Öffentlichkeitsarbeit, Diffusion/Dissemination 
Teilnahme an Fachtagung (Teilnahmegebühr)

Organisation von eigener Fachtagung (Administration, Verpflegung, Einladung, usw.)

Publikationen (Druckkosten usw.) 

5.4. Drittmittel sind Voraussetzung für einen Antrag für ein Forschungsvorhaben. Der Antrag muss eine Aussage machen über die Beteiligung von Dritten (also über die IBH und die beteiligten Hochschulen hinaus) an der Finanzierung des Projekts, womit sie auch unter dem Aspekt des Technologietransfers gesehen werden können (IBH-Kooperationsrat 30.05.05). Die Höhe und Mühe der Einwerbung der Drittbeiträge ist abhängig von der Art des Projekts. Neben direkten Mittelzuwendungen sind auch geldwerte Leistungen denkbar, wie die Überlassung von Gütern oder Personalkapazität. In jedem Fall soll die Zuwendung Dritter ein hohes Interesse an der Projektarbeit oder dessen Ergebnissen erkennen lassen. 
Eigenleistungen der beteiligten Hochschulen über das erwartbare Mass hinaus können in Ausnahmefällen fehlende Drittmittel ausgleichen.
7. Unterschriften des Kooperationsratmitglieds und des Projektleiters

Die Unterschrift der Ratsmitglieder unter dem Antrag zeigt das Einverständnis der beteiligten Rektoren mit den Projektzielen, die Richtigkeit der Angaben und die Bereitschaft, die IBH-Mittel gemäss der im IBH-Kooperationsrat formulierten Regeln zu verwenden und nachzuweisen. Diese Regel leitet sich aus dem Selbstverständnis der IBH als einem Hochschulverbund her, dessen Rektoren die Mittel untereinander zum gemeinsamen Zweck verteilen. Die IBH sollte daher nicht anderen Fördermittelquellen verwechselt werden. 
Die IBH-Geschäftsstelle nimmt die Anträge zu einem bestimmten Termin als Datei an. Wenn der Antragssteller (i.d.R. der Leadpartner) das tut, gehen wir davon aus, dass das Einverständnis der Rektoren der beteiligten Hochschulen vorliegt, dass das Beibringen der Unterschriften nur noch eine formale Pflicht ist. Die Unterschriften können binnen vier Wochen nach Einreichtermin per Post nachgereicht werden, dafür reicht das letzte Blatt des Formulars. Wenn die Unterschriften dann nicht vollständig vorliegen, wird der Antrag aus dem Verfahren genommen!
Der Vorstand empfiehlt den Projektpartnern, für dieses Projekt einen Kooperationsvertrag miteinander abzuschliessen.
